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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mitte Juni 2016 gab der Bundesrat die Inkraftsetzung des revidierten
Bürgerrechtsgesetzes und der entsprechenden Verordnung auf den 1. Januar 2018
bekannt. Ab diesem Zeitpunkt gelten verschärfte Bestimmungen für die Einbürgerung.
So müssen einbürgerungswillige Personen im Besitz einer Niederlassungsbewilligung
(anstatt wie bisher einer Aufenthaltsbewilligung) sein, müssen Kenntnisse in einer
Landessprache vorweisen können und dürfen weder vorbestraft sein noch Sozialhilfe
beziehen. In der Folge startete die SP, ausgelöst durch einen Appell von SP-Nationalrat
Cédric Wermuth (AG), eine Kampagne zur „Masseneinbürgerung“: Sie rief alle in der
Schweiz wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer dazu auf, sich so bald als möglich
einbürgern zu lassen, und stellte zu diesem Zweck sogar Einbürgerungsberater zur
Verfügung. Es sei ihre „staatspolitische Verantwortung, die Integration zu fördern“,
begründete Wermuth die Bestrebungen der SP, möglichst viele von den Vorzügen des
Schweizer Passes zu überzeugen, gegenüber dem „Blick“. 
Im rechten Lager stiess die Kampagne auf Unverständnis und Häme; die „Weltwoche“
warf der SP vor, damit nur ihre eigene Wählerbasis vergrössern zu wollen. Christoph
Mörgeli (svp, ZH) liess sich in einem Weltwoche-Artikel gar zur Behauptung hinreissen,
die schrittweise Öffnung der Schweiz, insbesondere gegenüber Europa, sei eine
unmittelbare Folge der grossen Zahl an Einbürgerungen von EU-Ausländern und – mit
Bezug zur Abstimmung über Schengen/Dublin – „was 2005 die Gnade des Volkes fand,
wäre zehn Jahre zuvor ohne Einbürgerungen noch klar gescheitert.“ 
Im November 2016 wurde bekannt, dass sich im Hinblick auf die höheren Hürden ab
2018 auch der Vorstand der KKJPD dafür einsetzte, dass Kantone und Gemeinden
vermehrt aktiv auf einbürgerungsberechtigte Personen zugehen sollen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK

Kriminalität

Im Frühjahr verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Verschärfung des
Korruptionsstrafrechts. Die Bestechung Privater soll neu von Amtes wegen verfolgt
werden. Durch die Überführung des Straftatbestandes vom Gesetz über den unlauteren
Wettbewerb in das Strafgesetzbuch soll zudem erreicht werden, dass Korruption durch
Private auch ausserhalb von Wettbewerbssituationen verfolgt werden kann. Damit soll
auch die Frage betreffend Korruptionsfälle bei internationalen Sportverbänden geklärt
werden. Ausgelöst worden war diese Diskussion im Kontext des Korruptionsverdachts
bei der Vergabe der Fussballweltmeisterschaften 2018 und 2022 durch die FIFA. Bei der
Gesetzesrevision handelt es sich jedoch nicht um eine reine „Lex FIFA“, denn auch die
Bestimmungen betreffend Amtsträger werden verschärft. So sollen neu jene
Bestechungsfälle von Amtsträgern, in denen der nicht gebührende Vorteil einem Dritten
Nutzen bringt, strafrechtlich verfolgt werden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.04.2014
NADJA ACKERMANN

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Obwohl die ständerätliche WAK die Differenzen zum Nationalrat in der Aprilsession
abbauen wollte, hielt die kleine Kammer an zahlreichen Beschlüssen fest. So stützte
sich das Plenum bei der Besteuerung von Heilbehandlungen weiterhin auf die
kantonale Zulassung der Gesundheitspersonen ab. Auch hielt es mit 17 zu 17 Stimmen
bei Stichentscheid des Präsidenten am Steuersatz von 4,6% für Sportverbände fest.
Hingegen folgte der Ständerat in der Gruppenbesteuerung dem Beschluss des
Nationalrates. Auch bei der Steuerbefreiungsliste für das Fundraising gemeinnütziger
Organisationen kam er dem Nationalratsbeschluss ein Stück weit entgegen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Die letzten Differenzen mussten in der Einigungskonferenz gelöst werden. Beide Räte
stimmten in der Sommersession der Steuerbefreiung aller Heilbehandlungen im Bereich
der Humanmedizin zu, wobei der Bundesrat die Details festlegen muss. Behandlungen,
die der Schönheit oder dem Wohlbefinden dienen, unterliegen allerdings der MWSt.
Auch bei der Steuerbefreiung der Kur- und Verkehrsvereine setzte sich der Ständerat
durch. Hingegen folgte die Einigungskonferenzen bei den Kultur- und Sportvereinen,
die freiwillig für eine Unterstellungen unter die MWSt optieren, dem Steuersatz des
Nationalrates von 2,3%. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Bundesrat hatte dem Parament im Juni 2008 eine Botschaft zur Reform des
Mehrwertsteuergesetzes vorgelegt. Diese Vorlage enthält zwei Teile: Teil A beinhaltet
den Entwurf eines totalrevidierten Mehrwertsteuergesetzes, das zahlreiche
Vereinfachungen vorsieht und generell anwendungsorientierter ist. Mit über 50
Einzelmassnahmen sollen die Unternehmen administrativ entlastet werden, die
geltenden Steuertarife werden jedoch beibehalten. Hier setzt Teil B der Reform an, der
alle Änderungsvorschläge des ersten Teils enthält, jedoch darüber hinaus einen
einheitlichen Mehrwertsteuersatz von 6,1% vorschlägt und weiter möglichst viele
Ausnahmen abschaffen will. Der Bundesrat strebte die Umsetzung sowohl der in Teil A
als auch der in Teil B enthaltenen Reformen an.

Die vorberatende Kommission des Nationalrates beschloss zuerst nur Eintreten auf den
Teil A der Reform und vertagte den Eintretensentscheid zu Teil B. Sie wollte damit eine
möglichst rasche Beschlussfassung bezüglich des Teils A gewährleisten. Der Nationalrat
hatte in der Folge über Eintreten auf Teil A der Vorlage zu befinden. Es lagen zwei
Anträge auf Rückweisung vor. Ein erster wollte den Bundesrat beauftragen nur eine
Teilrevision zu präsentieren und wurde von der SP, nicht aber von der grünen Fraktion
unterstützt. Er scheiterte im Parlament deutlich. Auch ein zweiter Rückweisungsantrag
von Nationalrat Zisyadis (al, VD), der eine komplette Neugestaltung der Mehrwertsteuer
verlangt hatte, wurde klar abgelehnt.

In der Detailberatung des Nationalrates war der Sondersatz für Hotellerieleistungen
umstritten. Der bundesrätliche Entwurf sah dessen Fortführung vor, die Ratslinke und
die Grünen bekämpften diesen Sondersatz. Mit 109 zu 57 Stimmen setzte sich die
bürgerliche Ratsmehrheit und Bundesrat Hans-Rudolf Merz durch. In der Frage des
Verzichts auf die Befreiung von der Steuerpflicht, eine Regelung, die vor allem bei
neugegründeten Firmen angewendet wird und diesen Anspruch auf den Vorsteuerabzug
gibt, entschied der Rat nach Vorgabe seiner Kommissionsmehrheit, aber gegen den
Bundesrat und die Ratslinke. Er setzte dabei insbesondere durch, dass der Verzicht
rückwirkend auf bis zu drei zusammenhängende Steuerperioden ermöglicht werden
soll. Die Kommission setzte sich mit ihrem Vorschlag auch bei der Erhöhung der
unteren Umsatzgrenze für die Steuerpflicht von gemeinnützigen Institutionen, Sport-
und Kulturverbänden von 100'000 auf 300'000 Fr. pro Jahr durch. Dieser Vorschlag
wurde diskussionslos angenommen. Mehr zu reden gab die von der Kommission
vorgeschlagene Verkürzung der Verjährungsfrist, also jener Frist, innerhalb derer die
Steuerverwaltung eine Steuerforderung stellen kann. Die Kommission hatte entgegen
dem Entwurf des Bundesrates eine Verkürzung dieser Frist von fünf auf drei Jahre
gefordert. Eine links-grüne Minderheit sowie Bundesrat Merz argumentierten, dass eine
solche Verkürzung nicht nur zu Steuerausfällen sondern auch zu administrativem
Mehraufwand führen werde. Dennoch setzte sich die Kommissionsmehrheit, wenn auch
relativ knapp, mit 81 zu 72 Stimmen durch. Eine vorwiegend aus SVP-Vertretern
zusammengesetzte Minderheit wollte den Entwurf dahingehend ändern, für
Mehrwertsteuerberater, Steuerexperten oder Treuhändler eine Art Berufsgeheimnis
einzuführen und sie somit nicht der Auskunfts- und Offenlegungspflicht zu
unterstellen. Dieser Antrag setzte sich gegen die Kommissionsmehrheit knapp mit 87 zu
86 Stimmen durch, dafür hatte neben der SVP- auch die FDP-Fraktion gestimmt. Die
Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung mit 110 zu 59 Stimmen angenommen, die
Ratslinke hatte geschlossen dagegen, die bürgerlichen Fraktionen ebenso geschlossen
dafür votiert.

Im Ständerat war die vom Nationalrat vorgenommene Erhöhung der Umsatzgrenze für
die Steuerpflicht von gemeinnützigen Institutionen, Sport- und Kulturverbänden ein
erster wichtiger Diskussionspunkt. Die Kommission schlug vor, dem bundesrätlichen
Entwurf zu folgen und die Grenze auf 100'000 Fr. zu senken. Felix Gutzwiller (fdp, ZH)
argumentierte für eine Beibehaltung der aktuell gültigen Grenze von 150'000 Fr. Der Rat
entschied nur mit Stichentscheid seines Präsidenten Berset (sp, FR) mit 23 zu 22 für
den Kommissionsvorschlag und damit in Abweichung der Fassung des Nationalrates.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2009
NATHALIE GIGER
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Auch im Unterschied zum Nationalrat hielt die kleine Kammer an der vom Bundesrat
vorgeschlagenen fünfjährigen Verjährungsfrist fest und wollte diese nicht auf drei Jahre
reduzieren. Weiter setzte der Ständerat geänderte Bestimmungen zum Strafrecht der
Mehrwertsteuer durch und strich das vom Nationalrat neu eingeführte
Auskunftsverweigerungsrecht für Steuerberater wieder. Dies vor allem weil die
Berufsbezeichnung Steuerberater nicht geschützt ist und somit die Umsetzung dieses
Artikels unklar bleiben würde. Unbestritten war im Ständerat auch die Fortführung des
Sondersatzes der Mehrwertsteuer auf Hotellerieleistungen. In der Gesamtabstimmung
wurde das Gesetz einstimmig bei 4 Enthaltungen angenommen.

Im Differenzbereinigungsverfahren passierte im Nationalrat ein von der WAK-NR
ausgearbeiteter Kompromiss, die Umsatzlimite von Sport- und Kulturvereinen sowie
von gemeinnützigen Organisationen auf dem bereits im bestehenden alten Gesetz
festgeschriebenen Betrag von 150'000 Fr. zu belassen. Sonst schloss er sich weitgehend
den Beschlüssen des Ständerates an. Der Ständerat übernahm die vom Nationalrat
bereinigte Version des Gesetzes ohne Debatte. In der Schlussabstimmung wurde das
Gesetz im Ständerat einstimmig, im Nationalrat mit 4 Gegenstimmen gutgeheissen. 5

Voranschlag

In der Sommersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2015, der 14 Nachtragskredite im Umfang von insgesamt CHF 85 Mio.
umfasste. Als Erstrat schuf die kleine Kammer zwei Differenzen zum Vorschlag des
Bundesrates. Den Nachtragskredit über CHF 20 Mio. für Ausfuhrbeiträge für
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ("Schoggigesetz") erhöhte der Ständerat (34
zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen) auf Antrag der vorberatenden Finanzkommission (FK-
SR) um CHF 5,6 Mio. Auch bei den Aktivitäten im Bereich "Jugend+Sport" stockte die
kleine Kammer auf Vorschlag der FK-SR den bundesrätlichen Nachtrag auf. Anstelle von
CHF 12 Mio. sprach der Ständerat (42 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung) CHF 17 Mio., da, so
Kommissionssprecher Abate (fdp, TI), nur auf diese Weise verhindert werden könne,
dass das Bundesamt für Sport (BASPO) die J+S-Beiträge ab dem 1. August 2015 um rund
einen Viertel kürzen muss. Dieser Auffassung war auch der Nationalrat, der in der
ersten Lesung mit 167 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen für den Vorschlag des
Ständerates votierte. Auch bei der zweiten Differenz waren sich die beiden Räte einig –
zumindest fast. Die grosse Kammer (104 zu 79 Stimmen bei 6 Enthaltungen) wollte wie
der Ständerat den Nachtragskredit für die landwirtschaftlichen Ausfuhrbeiträge auf
CHF 25,6 Mio. erhöhen. Eine Kompensation der Mittel innerhalb des zuständigen
Wirtschaftsdepartements (WBF) lehnte der Nationalrat mit 107 zu 74 Stimmen bei 7
Enthaltungen jedoch ab. Gleiches widerfuhr der SVP-Fraktion, die mit zwei Anträgen
versucht hatte, die Nachtragskredite im Asylbereich aus dem Nachtrag zu kippen. Damit
ging die letzte verbleibende Differenz in die zweite Beratungsrunde. Nachdem der
Ständerat auch in der zweiten Lesung an seiner Meinung festgehalten hatte, schwenkte
der Nationalrat auf Empfehlung seiner Finanzkommission (FK-NR) auf die Linie der
kleinen Kammer um. Damit erhöhte sich der Umfang der Nachtragskredite auf CHF 95,8
Mio. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2015
DAVID ZUMBACH

In der Wintersession 2019 behandelte der Ständerat als Erstrat den Voranschlag 2020.
Hannes Germann (svp, SH) stellte die Vorlage im Namen der Kommission vor. Er
bezeichnete die Budgetsituation als positiv, zumal trotz STAF und allgemein starkem
Ausgabenwachstum dank der Dynamik bei der direkten Bundessteuer und den
Verrechnungssteuern ein Überschuss erwartet werde. Er verwies auf die Nachmeldung
des Bundesrates vom 27. September 2019, in der dieser eine Nachzahlung von
Genossenschaftsbeiträgen an die Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle in der Höhe von CHF 158 Mio. beantragt hatte. Nach einem
Überblick stellte er die Mehrheitsanträge der FK-SR kurz vor, die gegenüber der
Bundesratsvorlage Mehrausgaben von CHF 122.3 Mio. mit sich bringen würden. In der
Folge diskutierte der Ständerat ausschliesslich über diese Kommissionsanträge. 
Die Erhöhung der Unterstützung von Organisationen im Bereich der ausserschulischen
Kinder- und Jugendförderung um CHF 4 Mio. auf CHF 14 Mio. lehnte Bundesrat Maurer
als Bagatellsubvention ab; die Gewährung solcher sei aber nicht Aufgabe des Bundes,
erklärte er. Peter Hegglin (cvp, ZG) betonte hingegen, dass sich der Bund seit
Inkrafttreten des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes im Jahr 2013 jährlich mit CHF
10 Mio. an diesen Organisationen beteilige. Da sich die Zahl der Anspruchsgruppen
seither stetig vergrössert habe, die Beträge des Bundes jedoch gleich geblieben seien,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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seien die Beiträge an die einzelnen Organisationen um fast 40 Prozent gesunken. Mit 27
zu 13 Stimmen folgte die kleine Kammer der Kommission in diesem Punkt. 
Diskussionen gab es ansonsten nur noch bezüglich der Bildungsausgaben. Hier
beabsichtigte die Kommissionsmehrheit eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags an
die ETH (+CHF 30 Mio.), der Beiträge für die berufliche Bildung (+CHF 15 Mio.), der
Grundbeiträge an die Universitäten (+CHF 20 Mio.) und die Fachhochschulen (+CHF 15
Mio.), der Ausbildungsbeiträge (+CHF 764'100), der Finanzhilfen für WeBiG (+CHF
200'300), der Beiträge für die Institutionen der Forschungsförderung (+CHF 15 Mio.)
sowie der Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+CHF 3.1 Mio.). Damit
nehme man wie bereits im Voranschlag 2019 Bezug auf die BFI-Botschaft 2017-2020,
wobei die darin beschlossenen Ausgaben später um 3 Prozent reduziert worden waren,
um die Kostenbremse einhalten zu können, erklärte Erich Ettlin (cvp, OW) für die
Kommission. Da es die Finanzlage des Jahres 2020 erlaube, wolle man hier zu den
ursprünglichen Beträgen zurückkehren, nicht aber in den Finanzplanjahren, dort müsse
man dies in den jeweiligen Voranschlägen neu diskutieren. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) beantragte, dem Bundesrat zu folgen und auf die Erhöhungen zu verzichten. Der
Bund schenke dem Bildungsbereich – richtigerweise – bereits genügend
Aufmerksamkeit, die entsprechenden Ausgaben würden von CHF 7.7 Mrd. (2018) auf
voraussichtlich CHF 8.6 Mrd. (2023) ansteigen, argumentierte Hefti. Weitere,
«giesskannenartige» Erhöhungen sollten nicht zum Gewohnheitsrecht werden. Auch
Finanzminister Maurer lehnte die Erhöhung ab. Man habe damals die nicht eingetretene
Teuerung überall herausgerechnet, wie es das Parlament später im Rahmen der Motion
Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) bestätigt habe, einzig den Bildungsbereich nehme das
Parlament immer wieder von dieser Änderung aus. Dennoch sprach sich der Ständerat
deutlich für die verschiedenen Erhöhungen aus. 
Den übrigen Anträgen der Kommission folgte der Rat ohne grössere Diskussionen: Für
die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten bezüglich der Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen beantragte die Kommission eine Budgeterhöhung
von CHF 150'000 auf CHF 2 Mio. sowie eine Fortsetzung in den Finanzplanjahren. Da im
Parlament noch verschiedene Vorstösse für eine Fristverlängerung zur
Gesuchseinreichung für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen hängig
seien und der Bundesrat Empfehlungen einer unabhängigen Expertenkommission
«Administrative Versorgung» prüfe, solle dieser Betrag als Spielraum für solche Projekte
geschaffen werden, erklärte Christian Levrat (sp, FR) für die Kommission. Mit 27 zu 13
Stimmen sprach sich der Ständerat für diese Erhöhung aus. Im Sportbereich erhöhte er
einstimmig die Kredite für Sportverbände und andere Organisationen (+CHF 10 Mio.),
für nationale Sportanlagen (+CHF 5 Mio.) und für Wertberichtigungen im
Transferbereich (+CHF 5 Mio.) in Voranschlag und Finanzplan, um den «Zeitraum bis
zum frühestens für 2022 vorgesehenen Inkrafttreten des nächsten Nationalen
Sportanlagenkonzepts zu überbrücken», wie Hannes Germann zuvor für die Kommission
erklärt hatte. Den Kredit für Schweiz Tourismus erhöhte der Rat zur Umsetzung des vom
Parlament gefassten Beschlusses zur Wirtschaftsförderung um CHF 2.375 Mio.
Einstimmig nahm der Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss Ia über den
Voranschlag für das Jahr 2020 an. 
Einen Änderungsantrag stellte die Kommission noch für den Bundesbeschluss Ib über
die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020: Hier beabsichtigte sie, die
Aufstockung bei den Institutionen der Forschungsförderung dem Schweizerischen
Nationalfonds zukommen zu lassen, während die Minderheit Hefti diese Vorschrift
genauso ablehnte wie die Erhöhung selbst. Einstimmig nahm der Ständerat die
Änderung an. Der Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2021-2023
bedarf keiner Gesamtabstimmung, hingegen stimmte der Ständerat dem
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr
2020 sowie dem Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2020 einstimmig zu. 7
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Vernehmlassung stiessen die bundesrätlichen Vorschläge auf viel Kritik. Die
bürgerlichen Parteien, die Arbeitgeberorganisationen, der Gewerbeverband, die
betroffene Tabak- und Alkoholindustrie, die von der Werbung profitierenden Medien,
Agenturen und Kinos, aber auch Sportverbände und kulturelle Organisationen, welche
weitgehend vom Sponsoring leben, lehnten die bundesrätlichen Vorschläge zum Teil
ganz vehement ab. Unterstützung fand der Bundesrat hingegen bei der SP, den Grünen,
den Gewerkschaften sowie den Organisationen für Gesundheit und
Konsumentenschutz. Dem Initiativkomitee ging der Gegenvorschlag hingegen zu wenig
weit, weshalb es beschloss, sein Begehren nicht zurückzuziehen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.07.1991
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat gab die Frage, ob der Drogenkonsum straffrei werden solle, in eine
breite Vernehmlassung. Die FDP sprach sich grundsätzlich für eine Strafbefreiung des
Konsums aus, wollte diesen aber auf den privaten Bereich beschränken. Die SP forderte
eine möglichst rasche Entkriminalisierung nicht nur beim Konsum, sondern auch beim
Erwerb und Besitz kleiner Drogenmengen für den Eigenverbrauch. Beide Parteien
stimmten der Kommission Schild bezüglich der ärztlichen Verschreibung von
Betäubungsmitteln zu. Ihr Nein zur Strafbefreiung bekräftigte die SVP. In der Frage der
Drogenabgabe wollte sich die SVP nicht definitiv festlegen, sondern vorerst den
Abschluss der Versuche abwarten. Die CVP, die 1994 noch zusammen mit FDP und SP
das Programm "für eine kohärente Drogenpolitik" unterstützt hatte, welches die
Entkriminalisierung des Konsums vorsah, sprach sich nun ebenfalls für den Beibehalt
der Strafverfolgung aus, wobei ihrer Meinung nach die Richter aber vom Grundsatz der
Opportunität sollen Gebrauch machen können. Der Weiterführung der Heroinabgabe
stimmte sie zu. Die Kantone zeigten sich gespalten. Graubünden und Baselland
befürworteten die Entkriminalisierung grundsätzlich, der Tessin zeigte sich nicht
abgeneigt. Als falschen Weg stuften hingegen Thurgau, St. Gallen und Wallis die
Strafbefreiung ein, wobei St. Gallen aber, wie Schaffhausen und Zürich eine
Strafbefreiung für den Konsum von Cannabis unterstützte. Von den Organisationen
verlangte der Verband Sucht- und Drogenfachleute (VSD) nicht nur eine Strafbefreiung
für Konsum, sondern ein Staatsmonopol für die Abgabe verschiedener Suchtmittel. Für
eine Strafbefreiung sprachen sich auch die Eidg. Kommission für Jugendfragen (EKJ),
die Dachorganisation der Jugendverbände (SAJV), der Dachverband schweizerischer
Lehrerinnen und Lehrer (LCH) sowie die Stiftung Pro Juventute aus. Der Bundesrat
fühlte sich durch die Ergebnisse der Vernehmlassung in seiner Vier-Säulen-Politik
bestätigt, kündigte aber an, dass er mit weiteren Beschlüssen zuwarten wolle, bis das
Ergebnis der Volksabstimmung über die verbotsorientierte Initiative "Jugend ohne
Drogen" vorliegt. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.08.1996
MARIANNE BENTELI

Sport

Die Schweiz soll der am 1. März 1990 in Kraft getretenen Europäischen Konvention
gegen Doping beitreten, weil ein fairer, dopingfreier Sport im Interesse der gesamten
Gesellschaft liegt. So begründete der Bundesrat seinen Antrag auf Ratifizierung des
Abkommens, den er im Lauf des Sommers in die Vernehmlassung schickte. Nach klar
positivem Echo beauftragte der Bundesrat das EDI, eine entsprechende Botschaft
auszuarbeiten. Als erster einschlägiger Vertrag mit Gesetzeskraft will die Konvention die
Dopingbekämpfung vereinheitlichen, ohne die innere Rechtsordnung der
Unterzeichnerstaaten in Frage zu stellen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.07.1991
MARIANNE BENTELI

An einem nationalen Sportsymposium in Magglingen legte Bundespräsident Cotti die
Haltung der Landesregierung zum Sport dar. Er liess erkennen, dass der Bundesrat
hinter dem Sport als Ganzes steht und gewillt ist, die Anliegen der Sporttreibenden
wirksam zu unterstützen. Allerdings schloss er eine Unterstützung des
Hochleistungssports mit Geldern der öffentlichen Hand – wie dies etwa in den
Nachbarländern der Fall ist – kategorisch aus. Er relativierte auch die Möglichkeiten des
Bundes in der Sportförderung: Bau, Betrieb und Modernisierung der Sportstätten
werden auch in Zukunft primär Aufgaben der kommunalen und kantonalen Institutionen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.09.1991
MARIANNE BENTELI

01.01.90 - 01.01.20 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bleiben. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass der Bundesrat dem Parlament
eine Botschaft über einen Verpflichtungskredit von CHF 30 Mio. für Finanzhilfen an
Anlagen für sportliche Ausbildung zugeleitet habe. 11

Diese Botschaft, in welcher der Bundesrat vorschlägt, in den Jahren zwischen 1992 und
1996 den Bau von vorerst sechs Anlagen für sportliche Ausbildung von nationaler
Bedeutung zu unterstützen und damit seine Politik der Jahre 1973 bis 1977
wiederaufzunehmen, stiess in der vorberatenden Nationalratskommission allerdings
auf Widerstand. Die Kommission, welche in der Vorlage sportpolitische Perspektiven
vermisste, will dem Plenum beantragen, die Botschaft an den Bundesrat
zurückzuweisen, damit er seine Vorschläge konkretisiere und mit dem Legislatur- und
Finanzplan koordiniere. Hingegen gewährte nun auch der Nationalrat einstimmig einen
Objektkredit von CHF 9 Mio. für den Ausbau der Sportschule Magglingen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.11.1991
MARIANNE BENTELI

Obgleich sie die gesundheits- und sozialpolitische Bedeutung des Breitensports ganz
allgemein und die sportliche Förderung von Jugendlichen im besonderen klar bejahten,
wiesen beide Räte die Botschaft über Finanzhilfen zugunsten Anlagen für sportliche
Ausbildung an den Bundesrat zurück mit dem Auftrag, eine echte sportspezifische
Perspektive zu entwickeln und seinen Antrag – CHF 30 Mio. verteilt auf die Jahre 1992
bis 1996 – besser mit der Legislatur- und Finanzplanung zu koordinieren. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.1992
MARIANNE BENTELI

In Ausführung eines Postulates Rüesch (fdp, SG) schickte der Bundesrat einen
Vorschlag zur Senkung der unteren Altersgrenze für «Jugend und Sport» von 14 auf
10 Jahre in die Vernehmlassung. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.06.1992
MARIANNE BENTELI

Einstimmig ermächtigten beide Kammern den Bundesrat, der 1990 in Kraft getretenen
Konvention des Europarates gegen Doping beizutreten und dem Schweizerischen
Landesverband für Sport (SLS) jährlich CHF 700'000 zur Durchführung der notwendigen
Kontrollen zukommen zu lassen. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.1992
MARIANNE BENTELI

Praktisch oppositionslos stimmten beide Kammern der Herabsetzung der unteren
Altersgrenze für Jugend und Sport (J+S) von 14 auf 10 Jahre zu. Damit können rund
170'000 Kinder mehr als bisher in die J+S-Programme aufgenommen werden. Die
zusätzlichen Kosten von rund CHF 18 Mio. pro Jahr will der Bund durch andere
Einsparungen bei J+S ausgleichen. So werden die Förderungsbeiträge an die Kantone
teilweise abgebaut, Mindestentschädigungen für kleine Kurse gestrichen, die Porti der
sportlichen Leiter nicht mehr vergütet und die J+S-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
inskünftig nicht mehr der Militärversicherung unterstellt. Obgleich das verstärkte
Engagement des Bundes die Kantone finanziell kaum entlastet, war die Vorlage in der
Vernehmlassung sehr positiv aufgenommen worden. Die Herabsetzung des J+S-Alters
entspricht einer langjährigen Forderung der Kantone. 23 Kantone haben denn auch
bereits in eigener Initiative Anschlussprogramme für die 10-bis 13-Jährigen realisiert. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1993
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat hatte schon früh zu erkennen gegeben, dass er einer Schweizer
Kandidatur für Olympische Spiele grundsätzlich positiv gegenüber stehe und diese auch
im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen werde. Wichtig sei aber, dass die
Kandidatur im Volk breit verankert sei und die Auswirkungen eines derartigen
Grossanlasses auf die Umwelt berücksichtigt würden. Ende Mai 1994 stellte er einen
ausserordentlichen Kostenbeitrag für die Kandidatur von CHF 1.2 Mio. in Aussicht und
setzte eine Arbeitsgruppe ein, welche die Machbarkeit der Durchführung Olympischer
Winterspiele im Wallis sowie Art und Umfang der Unterstützung des Bundes zu prüfen
hatte. Aufgrund dieser Vorarbeiten beantragte die Landesregierung dem Parlament eine
Defizitgarantie von maximal CHF 30 Mio. sowie die dafür erforderliche Änderung des
Bundesgesetzes über Turnen und Sport. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.09.1994
MARIANNE BENTELI
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Der Ständerat stimmte nach kurzer Diskussion der Vorlage mit 37 zu 1 Stimmen zu, fügte
allerdings die Bedingung ein, dass der Kanton Wallis und die beteiligten Gemeinden
zusammen eine Defizitgarantie in mindestens doppelter Höhe zu leisten hätten. Im
Nationalrat führte ein Nichteintretensantrag der Grünen zu einer längeren Debatte. Das
Resultat der Gesamtabstimmung im Nationalrat – 107 zu 20 Stimmen bei vier
Enthaltungen – war jedoch vorauszusehen, hatten doch 127 Abgeordnete aus allen
Parteien (mit Ausnahme der Grünen) eine Motion Comby (fdp, VS) unterzeichnet,
welche den Bundesrat dringend ersucht, die Kandidatur moralisch, technisch und
finanziell zu unterstützen (Mo. 94.3178). 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1994
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der Revision des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen schlug der
Bundesrat vor, den Bereich Jugend und Sport ganz in die Kompetenz der Kantone zu
geben. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.02.1996
MARIANNE BENTELI

Im September leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft über die finanzielle
Beteiligung des Bundes an den Winterspielen 2006 zu. Unter dem Vorbehalt der
Akzeptanz in der Bevölkerung und der umweltschonenden Durchführung ist die
Landesregierung bereit, sich mit Geld- und Sachleistungen in der gleichen Höhe wie
der Kanton Wallis und die beteiligten Gemeinden an der Finanzierung zu beteiligen. Er
beantragte deshalb dem Parlament, einen Beitrag von 1,2 Mio Fr. an die Kosten der
Kandidatur sowie eine Defizitgarantie in der Höhe eines Drittels des ausgewiesenen
Defizits, jedoch höchstens von 30 Mio Fr. zu übernehmen. Hinzu kommen ein Beitrag
von höchstens 20 Mio. Fr. zur Finanzierung der Sportanlagen von nationaler Bedeutung
(Nasak) sowie nicht in Rechnung gestellte Leistungen von maximal 10 Mio. Fr.
(beispielsweise für den Einsatz von Militär zu Ordnungszwecken). In der Wintersession
stimmte der Ständerat nach kurzer Diskussion und einstimmig dem Antrag des
Bundesrates zu. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1997
MARIANNE BENTELI

Nach mehreren Voten, die alle die Bedeutung der Kandidatur für die Durchführung der
Olympischen Winterspiele “Sion-Valais-Wallis-Switzerland-2006” unterstrichen,
stimmte auch der Nationalrat gegen einzelne kritische Stimmen aus der GP und der SP
mit 145 zu 11 Stimmen der finanziellen Unterstützung dieses Grossanlasses durch den
Bund zu. Ergänzend zum Vorschlag des Bundesrates wurde die Bestimmung
aufgenommen, dass in dieser Angelegenheit das VBS federführend sein soll, um
Doppelspurigkeiten zwischen den allenfalls sonst noch involvierten Departementen
auszuschliessen. Dieser Präzisierung stimmte der Ständerat diskussionslos zu. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.1998
MARIANNE BENTELI

Ende April verabschiedete der Bundesrat den Entwurf zu einem Bundesbeschluss über
Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung (Nasak). Er beantragte dem
Parlament, bis ins Jahr 2005 80 Mio Fr. in die wichtigsten Sportarenen zu investieren.
Im Vordergrund steht der Neubau der Stadien Wankdorf in Bern, St. Jakob in Basel und
de la Praille in Genf. Zudem sollen die Sportplätze Pontaise in Lausanne und Letzigrund
in Zürich ausgebaut werden. Weiter sollen ein neues polysportives Hallenvelodrom, ein
neues Trainingszentrum Ostschweiz, ein neues nationales Schwimmzentrum, die
Erweiterung des Eissportzentrums Davos, der Neubau einer Skisprung-Schanzenanlage
und diverse Schneesportprojekte unterstützt werden. Wie die Botschaft ausführte, wird
das zentrale Auswahlkriterium der Bedarfsnachweis der betreffenden nationalen
Sportverbände sein sowie dessen Verifizierung durch die Eidgenössische Sportschule
Magglingen.

Die kleine Kammer behandelte die Vorlage als Erstrat. Eintreten war unbestritten. Der
Sprecher der Kommission betonte, die Erneuerung der grossen Sportstätten sei
dringend nötig, da die Schweiz sonst im internationalen Vergleich in die zweite Liga
absteigen würde. In der Detailberatung scheiterte ein Antrag Jenny (svp, GL), der mehr
Mittel für regionale Anlagen bereitstellen wollte. Angenommen wurde hingegen ein
Antrag Merz (fdp, AR) für ein polysportives Zentrum Ostschweiz sowie ein Antrag Bieri
(cvp, ZG), wonach auch die Eigentümer und Benutzer der Stadien zur Finanzierung und
zum langfristigen Unterhalt der Anlagen beizutragen haben. 

Der Nationalrat zeigte sich in dieser Frage ebenso spendierfreudig wie der Ständerat.
Ein Nichteintretensantrag von von Felten (sp, BS), die befand, es sei absurd, dem Bund

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1998
MARIANNE BENTELI
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in Zeiten der eingeschränkten Finanzmittel neue Aufgaben aufzubürden, hatte keine
Chancen, gleich wie auch ein Rückweisungsantrag Bircher (cvp, AG), der das Geschäft
so lange verschieben wollte, bis das Haushaltziel erreicht ist. Die meisten Redner
stellten nur rhetorisch die Frage, ob eine neue Subvention opportun sei. Sparen sei
zwar angesagt, aber neue Finanzhilfen dürften nicht abgeschmettert werden, erklärte
etwa Föhn (svp, SZ). Und Hochreutener (cvp, BE) meinte, ohne Spitzensport gebe es
keinen Breitensport, und der Spitzensport brauche neue Impulse. Mit 120 zu 21
Stimmen wurde die Vorlage deutlich angenommen. 

Eine Differenz zum Ständerat blieb aber bestehen. Die grosse Kammer befand mit
knapper Mehrheit, die Einbindung der Eigentümer und Benutzer der Stadien sei
eigentlich selbstverständlich und gehöre deshalb nicht explizit ins Gesetz. Der
Ständerat beharrte aber auf seinem ersten Entscheid. Angeführt von Loretan (fdp, AG)
meinte er, die Vorlage sei in der Bevölkerung durchaus nicht unbestritten; der Bund
schiesse hier 80 Mio Fr. ein, und zwar auch zugunsten von Sportclubs, die grösstenteils
aus eigenem Verschulden konkursreif seien. Um das Gesamtvorhaben nicht zu
gefährden, schloss sich der Nationalrat in der zweiten Lesung oppositionslos an. 22

Der Bundesrat entschied sich, dem Parlament nicht ein eigenständiges Doping-Gesetz
vorzulegen, wie das im Anschluss an mehrere Doping-Skandale, in die auch Schweizer
Athleten involviert waren, gefordert worden war, da die Ausarbeitung einer derartigen
Vorlage zu zeitintensiv wäre. Das Dopingproblem soll einerseits im neuen
Heilmittelgesetz angegangen werden, welches die missbräuchliche Verschreibung und
Abgabe von Arzneimitteln generell verhindern will. Andererseits soll im bereits
bestehenden Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport ein Doping-
Verbot verankert werden. Im wesentlichen sollen dort folgende Sachverhalte
einfliessen: Die Doping-Prävention wird durch den Bund festgelegt; die Herstellung,
Einfuhr, Vermittlung, Verschreibung und Abgabe von Mitteln zu Dopingzwecken wird
verboten; auch nichtmedikamentöse Dopingmethoden werden untersagt; die
Unterstützungsleistungen an den Schweizerischen Olympischen Verband bezüglich
Dopingkontrollen werden definiert, ebenso die Mindestanforderungen an diese
Kontrollen. Sowohl im neuen Heilmittelgesetz wie im Sportförderungsgesetz sollen
Strafbestimmungen gegen den Dopingmissbrauch verankert werden. Angesichts dieser
Aktivitäten des Bundesrates lehnten beide Kammern je eine parlamentarische
Initiative – Büttiker (fdp, SO)(Pa.Iv. 98.433) im Ständerat und Günter (sp, BE)(Pa.Iv.
98.456) im Nationalrat – ab, welche die Ausarbeitung einer Strafnorm für
Dopingvergehen durch das Parlament verlangten. Keine Folge wurde auch einer
weiteren parlamentarischen Initiative Grobet (pda, GE) für ein eigenständiges
Dopinggesetz gegeben (Pa.Iv. 99.402). 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.1999
MARIANNE BENTELI

Einen kleinen Sturm im Wasserglas entfachte der Vorentwurf zu einer Teilrevision der
Verordnung über die Förderung von Turnen und Sport, mit welcher der Bund eine
Flexibilisierung (nach unten) der drei obligatorischen Turnstunden in den Volks- und
Mittelschulen ermöglichen will. Insbesondere im Nationalrat kam es dazu zu mehreren
Interventionen, bei deren Beantwortung der Bundesrat betonte, dass er grundsätzlich
an drei Stunden pro Woche festhalten möchte, dass er aber nicht umhin könne, den
kantonalen Erziehungsdirektoren einen gewissen Handlungsspielraum zuzugestehen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

In einer Sonderbotschaft beantragte der Bundesrat, die für die nicht zustande
gekommenen Olympischen Winterspiele 2006 im Wallis bereits vom Parlament
genehmigten 20 Mio Fr. anderweitig zu verteilen. Konkret schlug er vor, damit
Sportanlagen von nationaler Bedeutung zu unterstützen. Rund drei Viertel kommen
dem Wintersport zugute, der Rest fliesst in polysportive Einrichtungen, beides Sparten,
die im Rahmen der 1998 gesprochenen 60 Mio Fr. für das Nationale
Sportanlagenkonzept (Nasak) unterdurchschnittlich berücksichtigt worden waren. Im
Kredit für Sion 2006 waren 20 Mio Fr. explizit für die Infrastruktur bestimmt und schon
damals als Teil des Nasak deklariert worden. Anstatt gebündelt im Wallis, kann dieser
Kredit nun dezentral verwendet werden. Die Vorlage wurde von beiden Kammern
einstimmig angenommen. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.2000
MARIANNE BENTELI
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Zusammen mit Österreich erhielt die Schweiz den Zuschlag für die Durchführung der
Fussball-Europameisterschaft 2008 („Euro 2008“). Der Bund beteiligt sich mit 3,5 Mio
Fr. an den Kosten der Grossveranstaltung. Eine Million Franken sollen für den Medien-
und Sicherheitsbereich verwendet werden, 500'000 Fr. in eine Kampagne für
Prävention durch Sport fliessen. Auf rund zwei Millionen wurden die nicht in Rechnung
gestellten Leistungen des VBS beziffert. Dem entsprechenden Antrag des Bundesrates
stimmte der Nationalrat mit 114 zu 7 Stimmen und der Ständerat einstimmig zu. Im
Gegenzug werden rund 10 Mio Fr. Mehrwertsteuereinnahmen erwartet. Das
Bundesengagement ist an die Bedingung geknüpft, dass die Kantone einen mindestens
doppelt so hohen Beitrag leisten. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2002
MARIANNE BENTELI

Das Parlament genehmigte diskussionslos das Zusatzprotokoll zur Konvention des
Europarates gegen Doping. In Anbetracht des Ausmasses der Dopingproblematik hatte
der Europarat eine Konvention gegen Doping angenommen, die in der Schweiz am 1.
Januar 1993 in Kraft trat. Mittels des Zusatzprotokoll soll einerseits die gegenseitige
Anerkennung der Dopingkontrollen vereinbart und anderseits ein verbindlicher
Kontrollmechanismus verankert werden. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2004
MARIANNE BENTELI

Im November setzte der Bundesrat eine Massnahme des Entlastungsprogramms 03 um
und strich seinen allgemeinen Förderbeitrag an die kantonalen Jugend- und Sportämter
in der Höhe von rund 5 Mio Fr.; er kündigte an, im Rahmen des EP 04 noch einmal 2,5
Mio Fr. einsparen zu wollen. Im Voranschlag 2004 beantragte er eine Kürzung der
Gelder für Jugend + Sport um weitere 1,5 Mio Fr., da ja neuerdings Gelder aus dem
Tabakpräventionsfonds in die Sportförderung fliessen. Gegen diesen Plan formierte
sich parlamentarischer Widerstand. Viele Abgeordnete stiessen sich an den Kürzungen,
die zeitlich mit dem UNO-Jahr des Sports korrelieren. Dieses war wenige Tage zuvor in
New York lanciert worden und basiert im Wesentlichen auf einer Initiative von alt
Bundesrat Ogi. Im Nationalrat erreichte Humbel Näf (cvp, AG) mit 103 zu 59 Stimmen
den Verzicht auf die Kürzung. Im Ständerat wurde ein ähnlicher Antrag Bieri (cvp, ZG),
der allerdings die Subvention nur um 1 Mio Fr. anheben wollte, was den der Pro Helvetia
gestrichenen Mitteln entsprochen hätte, abgelehnt. Mit 104 zu 63 Stimmen beharrte der
Nationalrat auf seinem ersten Entscheid. Auch der Ständerat war nicht zum Nachgeben
bereit: mit 27 zu 11 Stimmen blieb er beim Entwurf des Bundesrates, worauf die grosse
Kammer ihre Haltung mit 114 zu 65 Stimmen bekräftigte. Die Einigungskonferenz wollte
dem Nationalrat zustimmen. Ihr Antrag scheiterte jedoch in beiden Kammern, womit es
bei der vom Bundesrat vorgeschlagenen Kürzung blieb. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.2004
MARIANNE BENTELI

Die Fussball-Europameisterschaft 2008, die in Österreich und der Schweiz
durchgeführt werden soll, geriet etwas in Turbulenzen, weil der Stadionneubau im
Zürcher Hardturm durch Einsprachen von Anwohnern und Umweltschutz-
Organisationen massiv verzögert wurde und zu scheitern drohte. Die für Zürich
vorgesehenen Vorrundenspiele müssten deshalb nach Basel, Bern oder Genf verlegt
werden, es sei denn, der ohnehin geplante Ausbau des Letzigrund-Stadions könne
rechtzeitig realisiert werden. Die Zürcher Querelen beschäftigten schliesslich auch den
Nationalrat. In einer Erklärung, der sich alle Fraktionen anschlossen, richtete er den
Aufruf an alle Beteiligten, sich für die planmässige Durchführung zu engagieren. Der
Bundesrat setzte eine interdepartementale Arbeitsgruppe für die Realisierung der Euro
2008 ein. Die zentrale Aufgabe des Gremiums unter Federführung des BASPO ist die
Koordination der durch die öffentliche Hand zu erbringenden Leistungen bei der
Vorbereitung und Durchführung des Grossanlasses. Eine weitere Arbeitsgruppe unter
der Leitung des BAP beschäftigt sich mit der Lösung der komplexen
Sicherheitsproblematik. Zudem will der Bund die „sportökonomischen“ Auswirkungen
dieses Grossanlasses in Österreich und in der Schweiz evaluieren lassen.  (Zu den
Einsprachen aus Umweltschutzkreisen siehe hier; zu den geplanten Massnahmen gegen
Hooligans siehe hier) 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2004
MARIANNE BENTELI
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2002 hatten beide Kammern eine erste Botschaft gutgeheissen und einen Kredit über
3,5 Mio Fr. zu Gunsten der Organisation der Fussball-Europameisterschaft (UEFA EURO
2008) bewilligt. Vor allem angesichts der mit dem Hooliganismus verbundenen
Sicherheitsprobleme erwies sich dieser Betrag rasch als total ungenügend, worauf der
Bundesrat vom VBS die Ausarbeitung einer neuen und umfassenden Botschaft verlangt
hatte. Der neue Entwurf zeigte auf, wie seitens des Bundes die Veranstaltung UEFA
EURO 2008 optimal für die Werbung für den Standort Schweiz genutzt, die
Begeisterung für den Anlass geweckt sowie die Bevölkerung auf ihre Gastgeberrolle
vorbereitet werden soll. Dazu sind flankierende Massnahmen in den Bereichen
Standort- und Landeswerbung, Bewegungs- und Sportförderung, Fanbetreuung und
Fankultur sowie Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne vorgesehen. Die Belastung des
Bundes wurde neu auf 72 Mio Fr. geschätzt, jene der Kantone auf 28,7 Mio und jene der
Austragungsorte (Basel, Bern, Genf und Zürich) auf 81,4 Mio.

Gegen den Antrag der Ratslinken und der Grünen, welche die massive Kostensteigerung
gegenüber der im Jahr 2002 von den Räten angenommenen Vorlage kritisierten und
insbesondere die ungenügende Berücksichtigung von Sicherheitsfragen bemängelten,
trat der Nationalrat mit 132 zu 23 Stimmen auf die Vorlage ein. In der Detailberatung
wurde ein Antrag der Kommissionsmehrheit mit 90 zu 64 Stimmen angenommen,
welcher verlangt, dass der Bundesbeitrag an die mit der Organisation betrauten
Gemeinden um 10,5 Mio Fr. erhöht wird und sich der vom Bundesrat beantragte
Gesamtbetrag somit auf 82,5 Mio Fr. beläuft. Der Ständerat trat ohne Gegenstimme auf
die Vorlage ein. Mit 22 zu 17 Stimmen sprach sich die kleine Kammer allerdings gegen
den Beschluss des Nationalrates aus, den Kredit zu Gunsten der Austragungsorte zu
erhöhen. Nach mehrmaligem Hin und Her schloss sich der Ständerat schliesslich der
grossen Kammer an, worauf der Entwurf definitiv bereinigt werden konnte. (Zu den
Sicherheitsvorkehrungen siehe hier) 30
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Anfang September leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur Ratifikation
der UNESCO-Konvention gegen Doping zu, welche 2005 von der Vollversammlung der
UNESCO einstimmig verabschiedet worden war. Das Abkommen lässt den beitretenden
Staaten einen grossen Handlungsspielraum. Mit ihrer innerstaatlichen Gesetzgebung
erfüllt die Schweiz die Anforderungen der Konvention. Die anstehende Totalrevision des
Bundesgesetzes über Turnen und Sport aus dem Jahr 1972 wird Anlass sein, die
schweizerische Gesetzgebung auch an weitere Entwicklungen in der Dopingbekämpfung
anzupassen [48]. Mit einer Interpellation wollte Ständerat Büttiker (fdp, SO) von der
Regierung wissen, wie ihr Engagement in der Doping-Bekämpfung aussehe. Der
Bundesrat führte aus, das Vorgehen gegen Doping sei primär Sache des privatrechtlich
organisierten Sports. Gemäss Kooperationsvereinbarung zwischen dem VBS und Swiss
Olympic habe letztere die Führung in diesem Bereich. Der Bund unterstütze heute die
Dopingbekämpfung durch Massnahmen in der Prävention und Forschung sowie mit
Beiträgen an Swiss Olympic für die Dopingkontrollen mit jährlich rund 1,8 Mio Fr. Damit
trage er drei Viertel der direkten Kosten der Dopingbekämpfung von jährlich rund 2,4
Mio Fr. Zudem fördere der Bund zusammen mit dem Verband verschiedene
Massnahmen in der Sucht- und Dopingprävention im Rahmen von "Jugend und Sport",
"cool and clean" sowie in der Aus- und Weiterbildung von Leitern und Trainern. Ein
weiter gehendes finanzielles Engagement komme für ihn nicht in Frage. Er sei aber
bereit, im Rahmen der bevorstehenden Revision des Bundesgesetzes über die
Förderung von Turnen und Sport Verbesserungen der Rahmenbedingungen in der
Dopingbekämpfung zu prüfen. Gemäss seiner Antwort auf eine Frage Bruderer (sp, AG)
im Nationalrat, ist nach Auffassung des Bundesrates auch die Nationale Antidoping-
Agentur auf privatrechtlicher Basis zu organisieren, weshalb der Bund sich hier nicht
finanziell engagieren werde.

Ende Jahr gab Swiss Olympic bekannt, dass die nationale Agentur unter dem Namen
„Antidoping Schweiz“ (ADS) ihre Tätigkeit am 1. Juli 2008 aufnehmen wird . 31
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1996 hatte der Bundesrat das Nationale Sportanlagenkonzept (NASAK) für
Infrastrukturen von nationaler Bedeutung verabschiedet und dem Parlament
Verpflichtungskredite im Rahmen von 80 Mio Fr. unterbreitet, die 1998 und 2000
gutgeheissen wurden. Ziel war es, durch Investitionsbeiträge die Verbesserung der
infrastrukturellen Bedingungen für die nationalen Sportverbände und damit auch die
Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der Schweiz im Sport und bei der Durchführung
wichtiger internationaler Sportveranstaltungen sicherzustellen. Gemäss Bundesrat
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haben sich die Bundesbeiträge, die nach genau vorgegebenen und sehr restriktiven
Kriterien vergeben werden, wegen ihrer Impuls- oder Anschubwirkung als
Fördermassnahme bewährt: Anfang 2007 waren 28 Anlagen im Betrieb und zwei weitere
im Bau. Trotzdem seien noch gewisse Mängel zu beheben, weshalb er einen weiteren
Verpflichtungskredit aus allgemeinen Bundesmitteln von 14 Mio Fr. beantragte. Beide
Kammern votierten einstimmig dafür. 32

Die Ratifikation der UNESCO-Konvention gegen Doping im Sport erfolgte im Ständerat
einstimmig. Auch im Nationalrat waren sich die Mitglieder einig über die Wichtigkeit der
Konvention und damit der Bekämpfung des Dopings im Sport. In der
Schlussabstimmung, stimmte die kleine Kammer mit 183 zu 5 Stimmen zu . 33
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Der Bundesrat unterbreitete dem Parlament seine Botschaft zum
Sportförderungsgesetz. Dieses übernimmt die bewährten Prinzipien des geltenden
Rechts und sieht neu eine verschärfte Strafbestimmung gegen Doping und eine
Verstärkung der Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen vor. Der Staat soll
im Bereich des Sportes auch weiterhin nur subsidiär lenkend tätig sein. Das Sportgesetz
legt die Grundsätze, Voraussetzungen und Modalitäten der Förderungsmassnahmen des
Bundes fest. Es sieht eine Erweiterung des Programms Jugend + Sport für Kinder ab
dem fünften Altersjahr vor sowie die Sicherstellung eines quantitativ und qualitativ
genügenden Sportunterrichts an allen Schulen und die gesetzliche Verankerung des
Grundsatzes, wonach Teilnehmer von Sportwettkämpfen jederzeit Dopingkontrollen
unterzogen werden können. Mit Ausnahme der Ausdehnung von Jugend + Sport Kursen
entstehen aufgrund des neuen Sportförderungsgesetzes keine Mehrkosten. 34
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Die im Vorjahr vom Bundesrat vorgelegte Botschaft zum Sportförderungsgesetz wurde
im National- und Ständerat beraten. Die Vorlage unterteilte sich in zwei Bundesgesetze:
einerseits das Sportförderungsgesetz und andererseits das Bundesgesetz über die
Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport. Für Diskussionen in den Räten
sorgte nur Ersteres. Der Nationalrat war Erstrat und nahm das Sportförderungsgesetz in
der Gesamtabstimmung mit 152 zu 2 Stimmen an. In einigen wenigen Punkten wich der
Rat von der Vorlage des Bundesrates ab. Einerseits wurde ein Antrag der
Kommissionsmehrheit mit 131 zu 30 Stimmen angenommen, welcher die Kantone dazu
verpflichtet, bis zur Sekundarstufe I mindestens drei Lektionen Sportunterricht pro
Woche anzubieten. Andererseits verstärkte der Nationalrat die Bekämpfung des
Dopings durch die Einführung von Strafbestimmungen für den Fall des
gewerbemässigen Handelns mit Dopingmitteln oder der Abgabe an Kinder und
Jugendliche und beschloss strengere Massnahmen gegen den sexuellen Missbrauch.
Letztere beinhalten, dass das Bundesamt für Sport, dem Willen des Nationalrates
entsprechend, Einsicht in das Strafregister nehmen kann, um den Leumund von
„Jugend und Sport“- Kadern zu prüfen. Das Bundesgesetz über die
Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport wurde diskussionslos mit 156 zu 3
Stimmen angenommen.

Der Ständerat nahm die beiden Gesetze zwar ohne Gegenstimmen an, er schuf aber
zum Nationalrat zwei grössere Differenzen. Auf der einen Seite sprach er sich mit 21 zu
8 Stimmen unter Berufung auf den Föderalismus gegen eine Verpflichtung der Kantone
aus, drei Lektionen Sportunterricht pro Woche anbieten zu müssen. Auf der anderen
Seite wollte der Ständerat im Zusammenhang mit der Dopingbekämpfung der
Zollverwaltung zusätzliche Kompetenzen einräumen, indem diese ermächtigt wird,
notwendige Sachverhaltsabklärungen zu treffen und bereits vor der
Verdachtsmitteilung erforderliche Untersuchungen durchführen zu können. In der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat das derart veränderte Sportförderungsgesetz
mit 33 zu 0 Stimmen und das Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes
im Bereich Sport diskussionslos mit 27 zu 0 Stimmen an. (Siehe auch hier) 35
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Les chambres ont traité du projet de loi sur l’encouragement du sport et sur les
systèmes d’information dans les domaines du sport présenté en 2009. Le projet est
constitué de deux volets, le premier est relatif à la loi sur l’encouragement du sport et
de l’activité physique tandis que le second concerne la loi sur les systèmes
d’information de la Confédération dans les domaines du sport. Durant l’année sous
revue, le Conseil des Etats et le Conseil national ont adopté le deuxième volet en
votation finale respectivement à l’unanimité et par 178 voix contre 6, et ont poursuivi la
procédure d’élimination des divergences relative au premier volet. Au Conseil national,
la majorité de la commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-CN) a
recommandé de maintenir sa position en octroyant à la Confédération la compétence
de fixer un minimum de trois périodes hebdomadaires d’éducation physique à l’école
obligatoire. Une proposition de minorité du groupe PLR estimant qu’il est du ressort
des cantons d’élaborer les programmes scolaires a été rejetée par 115 voix contre 41. Le
Conseil national a également introduit une nouvelle modification à travers une
disposition octroyant la possibilité pour la Confédération de soutenir la recherche dans
le domaine sportif. Les députés ont adhéré tacitement à la position des sénateurs
concernant les autres divergences. Au Conseil des Etats, les sénateurs ont maintenu par
25 voix contre 11 leur volonté de ne pas octroyer de pouvoir à la Confédération dans la
fixation d’un horaire minimum dédié à l’activité physique. Ils ont par contre adhéré à la
proposition relative à la recherche dans le domaine du sport. Le Conseil national et le
Conseil des Etats ont ensuite maintenu leur position respective concernant la dernière
divergence ce qui a engendré la convocation d’une conférence de conciliation. Cette
dernière a recommandé par 15 voix contre 10 d’adhérer à la position du Conseil national
en imposant trois heures hebdomadaires d’éducation physique à l’école obligatoire.
Les deux chambres ont aisément adopté cette proposition sans discussion. Au vote
final, la chambre basse a adopté la loi par 178 voix contre 6 et la chambre haute à
l’unanimité. 36
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Im Juni behandelte der Nationalrat ein Geschäft, in dem es um Finanzhilfen für
Sportanlagen nationaler Bedeutung ging. Gemäss dem neuen Sportförderungsgesetz,
welches am 1.10.2012 in Kraft trat, gehört zu den Zielen der Sportförderung des Bundes
die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zur Förderung des leistungsorientierten
Nachwuchssports und des Spitzensports. Im Rahmen dieser Zielsetzung erhielt der
Bund den Auftrag, ein nationales Sportanlagenkonzept (NASAK) für die Planung und
Koordination der Sportanlagen von nationaler Bedeutung zu erarbeiten und zu
aktualisieren. Dabei kann er Finanzhilfen an den Bau solcher Anlagen leisten. Der
Bundesversammlung wurde im Februar 2012 beantragt, einen Gesamtkredit für
Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung (NASAK 4) in der Höhe von 50
Mio. CHF aus allgemeinen Bundesmitteln zu bewilligen. Die erstberatende Kommission
des Nationalrates beantragte dem Ratsplenum deutlich, auf die Vorlage einzutreten. Die
Kommission nahm aber eine entscheidende Änderung am bundesrätlichen Entwurf vor
und erhöhte den Gesamtbetrag um 20 Mio. CHF auf 70 Mio. In der Ratsdebatte
verdeutlichte sich auch im Plenum eine Unterstützung für den Sport und die
Sportförderung, wie sie mit einem Ausbau wichtiger Sportanlagen umgesetzt werden
kann. Auch hinsichtlich einer möglichen Kandidatur für die olympischen Winterspiele
2022 mache die Aufrüstung Sinn, so mehrere Rednerinnen. In Vertretung des
Gesamtbundesrates erklärte Sportminister Maurer die Beweggründe der Regierung, das
ursprünglich auf 87 Mio. CHF geschätzte Förderprogramm des Bundesamtes für Sport
zu kürzen. Mit diesem Budget sollten vorwiegend die Sportverbände profitieren, was
letztlich aber nicht das Ziel des Bundesrates sei. Zusätzlich führte Maurer Bedenken
über die finanzielle Lage generell ins Feld. Mit einer Erhöhung des Kredits auf 70 Mio.
CHF trat die WBK-NR der Kürzung ein grosses Stück weit entgegen. Eintreten war auch
im Plenum unbestritten und in der Detailberatung fand der Antrag der Kommission eine
Mehrheit von 111 gegen 57 Stimmen. Die Ausgabenbremse wurde mit 164 zu 4 Stimmen
deutlich gelöst. Im Herbst 2012 gelangte der abgeänderte Entwurf in den Zweitrat. Die
WBK-SR war bereits gespalten. Eine Mehrheit sprach sich für die Version des
Bundesrates aus, also gegen den Vorschlag des Nationalrates. Eine Minderheit Eder
(fdp, ZG) beantragte Festhalten am Nationalratsbeschluss, sprich an der Erhöhung um
20 Mio. CHF. Der Minderheitsantrag wurde in der Gesamtabstimmung mit 24 zu 12
Stimmen angenommen. Die Ausgabenbremse wurde ebenfalls deutlich gelöst. 37
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Die Kandidatur für olympische Winterspiele im Jahr 2022 in der Schweiz nahm im
Berichtsjahr klare Züge an. Mit dem Programm „Graubünden 2022“ bereitete der
gleichnamige Verein eine konkurrenzfähige Kandidatur vor, welche den vergangenen
olympischen Wettbewerben sportlich in keiner Hinsicht unterlegen sein sollte, jedoch
dem zunehmenden Gigantismus Einhalt gebieten wollte. Die Winterspiele der XXIV.
Olympiade sollten an den Standorten Davos und St. Moritz stattfinden, so die Vision
zahlreicher Mitstreiter unter der Führung von Präsident und Ex-Nationalrat Tarzisius
Caviezel und Direktor Gian Gilli. Die Kandidatur sollte je zu einem Drittel durch den
Bund, durch die Kantone und Gemeinden sowie durch die Schweizer Privatwirtschaft
finanziert werden. Ende Mai wurde das Konzept im Sportparlament von Swissolympic
besprochen und mit 76:0 Stimmen gutgeheissen. Später sollten die Bündner
Kantonsbevölkerung und die Einwohnerinnen und Einwohner von Davos und St. Moritz
zum Thema abstimmen. Im Juli wurde bekannt, dass die Investitionskosten für eine
erfolgreiche Durchführung der Spiele auf rund 1.5 Mia. CHF geschätzt wurden, die
Gesamtkosten wurden auf 2.8 Mia. CHF geschätzt. Allein das Kandidaturbudget sollte
gut 60 Mio. CHF verschlingen, wesentlich mehr als vorerst angenommen. Der Bund
müsste vom ganzen Budget gut 1.3 Mia. CHF übernehmen. Diese hohen Kosten waren
ein Grund für die skeptische Haltung, welche trotz aller Euphorie immer wieder spürbar
wurde. Zudem waren in der jüngeren Vergangenheit zwei Kandidaturprojekte für 1988 in
Chur und 2010 in Bern an der Urne recht deutlich verworfen worden (77% Nein für Chur
und 78% Nein für Bern). Ob eine Bündner Kandidatur vom Volk goutiert würde, war alles
andere als klar. Die Kandidatur von Sion 2006 wurde zwar damals von der Bevölkerung
unterstützt, wurde aber vom Internationalen Olympischen Komitee bei der Vergabe
nicht berücksichtigt. Der Bündner Regierungsrat hatte sich Anfang September mit einer
Botschaft an das Kantonsparlament gerichtet. Die Bündner Regierung stellte sich hinter
die Kandidatur. In der Botschaft wurden konkrete Angaben über Investitionsprojekte im
Kanton gemacht. Auch der Termin für die kantonale Abstimmung wurde fixiert: Am 3.
März 2013 sollen sich die Bündnerinnen und Bündner an der Urne äussern. Zeitgleich
wurde das Unterstützungskomitee konstituiert. Neben Persönlichkeiten aus der
Sportwelt nahmen diverse Bundesparlamentarier Einsitz: Die Nationalräte Heinz Brand
(svp) und Hansjörg Hassler (bdp) sowie die Ständeräte Stefan Engler (cvp) und Martin
Schmid (fdp). Widerstand regte sich indes in den Reihen der SP Kantonalsektion,
welche sich gegen eine Kandidatur ausgesprochen hatte. So formierte sich Anfang
Oktober eine Gegenbewegung „Olympiakritisches Graubünden“, welcher Nationalrätin
Semadeni (sp, GR) vorstand und die sich aus der Vereinigung Bündner
Umweltorganisationen, der SP, der Juso und Verda-Grünes Graubünden
zusammensetzte. Das Komitee wehrte sich gegen hohe Ausgaben, gegen ein Diktat des
IOC und gegen unvorhersehbare Probleme durch den Anlass selbst. Namentlich in
puncto Ausgaben spielte die schlechte finanzielle Situation Graubündens den Gegnern
in die Hände – was sich als Hauptargument in deren Kampagne beobachten liess. Der
Bundesrat zeigte sich Mitte Oktober einer Kandidatur positiv eingestellt und
verabschiedete den Bundesbeschluss über die Beiträge des Bundes an die Winterspiele
2022. Für die Finanzierung der Kandidatur beantragte die Regierung 30 Mio. CHF. Der
Kredit sollte unter der Bedingung frei gegeben werden, dass sich Graubünden und
Swiss Olympic mit mindestens je 15 Mio. CHF an den Kandidaturkosten von 60 Millionen
Franken beteiligen. Ein weiterer Verpflichtungskredit betraf die Durchführung der
Spiele selbst. Der Bundesrat war bereit, 1 Mia. CHF der ungedeckten Kosten zu
übernehmen. Eine erste Reaktionsrunde zeigte, dass die Linke und die Grünen, sowie
die Christdemokraten, auch auf Bundesebene skeptisch waren. Ende Oktober zeigte
eine repräsentative Umfrage, dass fast 55% der Schweizerinnen und Schweizer hinter
einer Kandidatur stehen würden. Vor allem die jüngere Bevölkerung und Personen aus
dem erweiterten Alpenraum stünden einer Kandidatur offen gegenüber. Fast
gleichzeitig publizierte der Trägerverein eine neue Machbarkeitsstudie, welche dem
Anlass eine Bruttowertschöpfung von rund 4 Mia. CHF prognostizierte. Anfang
Dezember kam die Vorlage des Bündner Regierungsrates ins Parlament, wo das Projekt
gegen den Widerstand der SP-Fraktion angenommen, die Defizitgarantie des Kantons
allerdings gestrichen wurde. Organisation und Durchführung der Spiele seien Sache des
Bundes. Gleichzeitig wurde in der Presse bekannt, dass angeblich 43% der Bündner
Bevölkerung für die Kandidatur seien und ebenso viele dagegen, wobei der Rest noch
unentschieden sei. Die Fronten waren also nicht nur im Parlament verhärtet. Gegen
Ende Jahr zeichnete sich ab, dass ein Ja an der Abstimmung vom folgenden März 2013
alles andere als klar sei. Im Abstimmungskampf standen sich Befürchtungen über ein
finanzielles Fiasko den euphorischen Hoffnungen auf eine erneuerte Infrastruktur,
einen Tourismusboom und der Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber. 38
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Die Olympiakandidatur Graubünden 2022 hatte im Vorjahr erste entscheidende
Hürden genommen und im Dezember das Graubündner Parlament passiert. Die
bürgerlichen Parteien hatten sich durchsetzen können und gegen die Ratslinke die
nötige Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes angenommen und der
Stimmbevölkerung zur Annahme empfohlen. Die Bündner Stimmberechtigten wurden
am 3. März des Berichtsjahres an die Urnen gebeten, um über das Geschäft und
letztlich die Kandidatur zu befinden. Daneben hatte der Bundesrat im Vorjahr seine
Botschaft zur finanziellen Unterstützung der Olympiakandidatur verabschiedet. Die
Landesregierung beantragte dafür einen Verpflichtungskredit von CHF 30 Mio. Mit
einem zweiten Verpflichtungskredit über CHF 1 Mia. sollte – im Falle eines Zuschlags
durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) – eine allfällige Deckungslücke des
Durchführungsbudgets finanziert werden. Das Bundesratsgeschäft blieb vorerst hängig,
da das nationale Parlament mit den Beratungen abwarten wollte, bis die Graubündner
Stimmbürgerschaft ihre Absicht an der Urne äussern konnte. Zwar hatte die
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates Anhörungen
durchgeführt, unter anderem mit dem Verein XXIV. Olympische Winterspiele
Graubünden 2022, dem Komitee Olympiakritisches Graubünden, mit verschiedenen
Naturschutzorganisationen und dem SAC sowie unabhängigen Experten und René Fasel
als Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees. Sie wollte jedoch dem
Entscheid des Kantons Graubünden nicht vorgreifen oder diesen womöglich gar
beeinflussen. Damit lag der Fokus auf den Vorgängen in Graubünden, wobei sich
Befürworter und Gegner der Spiele je in Komitees organisiert hatten und Anfang 2013
den Abstimmungskampf lostraten. Befürchtungen über ein finanzielles Fiasko seitens
der Gegner standen den euphorischen Hoffnungen der Befürworter auf eine erneuerte
Infrastruktur, einen Tourismusboom und die Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber.
Den Anfang machten am 3. Januar die Befürworter des Projekts mit einem
Mediengespräch. Touristiker lobten die weltweite Präsentationsplattform,
Bergbahnbetreiber und Hoteliers bewarben die positiven Einflüsse auch nach den
Spielen und für die Sommersaison und diverse Politiker sicherten die Machbarkeit zu
und versprachen sich positive Entwicklungen für Verkehr und Marketing des Kantons.
Unverhofften Support erhielten die Olympiabefürworter aus dem Ausland: Eine Gruppe
britischer Parlamentarier, selbst Skifahrer, empfahl den Bündnern ein Ja zur
Olympiakandidatur. Bald wurden auch die ersten Parteiparolen gefasst: Die Junge CVP
stand hinter dem Projekt, wie auch die Mutterpartei, jedoch unter Vorbehalt einer
positiven Beurteilung des Konzeptes durch das IOC. Ebenfalls für eine Kandidatur
sprachen sich die FDP, die BDP, die SVP, die Junge SVP und die EDU aus. Dagegen
waren seit jeher die SP und die Grünen sowie später auch die Grünliberalen. Die
Bündner SAC-Sektion sprach sich nur unter Vorbehalten für das Vorhaben aus.

Mitte Januar, und damit weniger als zwei Monate vor der kantonalen Abstimmung,
konstituierte sich im Oberengadin ein weiteres Unterstützungskomitee. „OlympJa
Oberengadin“ wurde aus bürgerlichen Politikern, Vertretern aus Handels- und
Gewerbevereinen und der Hotelleriebranche, den Skivereinen sowie den
Oberengadiner Grossräten zusammengesetzt. Der grosse Antrieb dieser Gruppe war die
Idee, den Tourismus anzukurbeln. Dafür wurde die Kandidatur als besonders
umweltverträglich beworben, als gute Werbeplattform gepriesen sowie als
wirtschaftlich interessant für die Region betitelt. Ebenfalls Mitte Januar setzte die
Graubündner Regierung ein starkes Zeichen: In einer Pressekonferenz traten alle fünf
Regierungsmitglieder gemeinsam für die Olympiakandidatur ein. “Eine Kandidatur stellt
für Graubünden eine einmalige Chance dar, sich einem weltweiten Publikum als
sympathischer Gastgeber zu präsentieren“, so Regierungspräsident Trachsel (bdp), der
damit ebenfalls die touristische Wirkung unterstrich. Trotz dieses geschlossenen
Auftritts haftete dem Anlass ein fahler Beigeschmack an. Martin Jäger, SP-
Regierungsrat, spielte seine Rolle contre cœur und fügte sich im Sinne des
Kollegialitätsprinzips der Zustimmung der Kantonsregierung. Jäger selbst hatte als
Grossrat im Vorfeld der letzten Olympiaabstimmung 1980 an vorderster Front gegen
eine Kandidatur geweibelt. Die SP liess dies nicht unkommentiert und kritisierte den
geschlossenen Auftritt der Regierung. Man mache aus der Abstimmung eine
Schicksalsabstimmung für die Zukunft des Kantons und die Verpflichtung Jägers, am
Podium mitzumachen sei unverhältnismässig und schlechter politischer Stil, so das
Empfinden des Parteipräsidenten Jon Pult. Kurz darauf lancierten auch die Gegner der
Olympiakandidatur ihren Abstimmungskampf. Unermüdlich warnte das Gegnerkomitee
„Olympiakritisches Graubünden“ unter der Leitung von SP-Nationalrätin Silva Semadeni
vor dieser „Megaveranstaltung, die nicht in Bergtäler passt“. Zusätzlich wurde immer
wieder die Kostenfrage gestellt und darauf hingewiesen, dass die Steuerzahler
schliesslich zur Kasse gebeten würden, wohingegen nur wenige von den Spielen
profitierten. Sekundiert wurde die Nationalrätin von Bruno Stephan Weiler von der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Alpenschutzkommission Cipra International, sowie SP- und Juso-Vertretern. 

Der Abstimmungskampf gestaltete sich schliesslich sehr abwechslungsreich und war
durch zahlreiche Schlagabtausche geprägt. Mit die grössten Auseinandersetzungen
ergaben sich um eine Nachhaltigkeitsstrategie der Olympiapromotoren. Die NIV-Charta,
„Nachhaltigkeit, Innovation, Vermächtnis“, sollte als selbstgegebener Leitfaden die
Organisation der Spiele prägen, wurde von Beginn weg kommuniziert. Die Sorge der
Gegner, das Projekt sei zu kostspielig und nicht nachhaltig, sollte damit zerstreut
werden. Doch jede Aktion des Unterstützerkomitees rief auch Gegner auf den Plan,
welche unter anderem die NIV-Charta als vorgeschobenes, leeres Propagandamittel
bezeichneten. Ebenso sollten Studien von beiden Seiten belegen, dass das
Olympiaprojekt positive, oder eben auch negative Auswirkungen für den Kanton hätte.
Ende Januar erhielt die „OlympJa“-Bewegung Zulauf: Auch im Prättigau versammelten
sich Olympia-Befürworter in einer entsprechenden Sektion. Auch hier waren es
vorwiegend bürgerliche Politiker, welche mit Informationsanlässen die Gunst der
Einwohner suchten. 

Einen Dämpfer, welcher den Olympiagegnern in die Karten spielte, erlitt die
Olympiakampagne Ende Januar. Es wurde bekannt, dass Bund und der Kanton
Graubünden keine Einigung über eine Defizitgarantie erzielen konnten, respektive dass
die Finanzkommission des Nationalrates forderte, die Verluste müssten mit kantonalen
Mitteln aufgewogen werden. Letztlich ging es um eine Summe von über CHF 1 Mia. Vor
solchen Szenarien hatten die Olympiagegner wiederholt gewarnt. Tatsächlich lag es
schliesslich in der Hand der Bundesparlamentarier, über die Angelegenheit zu
befinden. Derweil wuchs in Chur die Einsicht: Wenn der Bund keine Defizitgarantie
abgebe, würde dies „Abbruch der Übung“ bedeuten, so Regierungsrätin Janom Steiner
(bdp). Dies war indes bereits gewiss, hatte doch der Grosse Rat schon früh und
einstimmig beschlossen, dass der Kanton keine Defizitgarantie übernehmen werde. Die
oberste Olympiagegnerin und Nationalrätin Semadeni (sp, GR) hatte bereits Ende 2012
in einer Interpellation beim Bundesrat nachgefragt, wer die Kostenüberschreitungen zu
tragen hätte, falls Graubünden die Spiele erhielte. Dabei ging es um den Restbetrag
über CHF 300 Mio., welcher in den damals geltenden Budgets vorerst als ungedeckt
ausgewiesen wurde. Die wechselnde Stimmung liess jedoch auch das
Kandidaturkomitee „Graubünden 2022“ nicht ruhen. Genau einen Monat vor dem
Urnengang gab man bekannt, das Konzept revidiert zu haben, wobei fast CHF 380 Mio.
eingespart werden konnten. Diese Einsparung bedeutete zugleich die Deckung des
prognostizierten Defizits von rund CHF 300 Mio. Die revidierte Fassung des Budgets
schien einige Vorbehalte zerstreuen zu können, war doch damit eine der zentralen
Fragen – wer ein Defizit tragen müsste – vorerst vom Tisch. Die Gegner liessen jedoch
sogleich ausrichten, dass die Änderungen lediglich auf Buchhaltertricks und
Budgetkosmetik beruhten. Die Verunsicherung über die Defizitgarantie beschäftigte bis
zur Abstimmung alle Beteiligten. Sportminister Maurer sicherte dafür Bundesmittel zu,
wurde dann aber von der Finanzkommission zurückgepfiffen, sie pochte darauf, dass
der Kanton ein Defizit trage. Die Grüne Partei reagierte ebenfalls und kündigte bei
einem allfälligen Beschluss, Bundesgelder zur Deckung eines Defizits einzusetzen, ein
Referendum an. Knapp zwei Wochen vor der Abstimmung publizierte die Zeitung
Südostschweiz eine Umfrage: zu diesem Zeitpunkt hätten 45% die Olympiakandidatur
abgelehnt, 42% hätten sie gutgeheissen und 9% waren noch nicht entschieden. Damit
zeigte sich in Zahlen, was sich seit Jahresbeginn abgezeichnet hatte: es würde knapp
werden. 

Am 3. März brachten die Stimmberechtigten des Kantons Graubünden mit 52,7% Nein-
Stimmen die Kandidaturbestrebungen an der Urne zu Fall. In St. Moritz (61% Ja-
Stimmen) und Davos (56,2% Ja-Stimmen) wurde die Kandidatur jeweils deutlich
angenommen, so dass in den möglichen Austragungsorten nach Bekanntwerden des
Kantonsresultates Ernüchterung herrschte. Ausschlaggebend war die negative Haltung
im Unterland und in jenen Regionen, welche in der Kandidatur nicht berücksichtigt
worden waren. Die Abfuhr hatte Auswirkungen bis nach Bundesbern, wo man einerseits
Bedauern äusserte und eine Fehlersuche forderte, andererseits auch zukunftsgerichtet
sinnierte: Die Grünen wollten den Bundesrat beauftragen, mit dem Internationalen
Olympischen Komitee neue Konzepte zu beraten. Nach der letzten Abstimmung über
eine Bündner Olympiakandidatur 1980 überwog also auch 2013 die Ablehnung gegen
Olympische Spiele im Bergkanton. Mit dem Urnenentscheid Graubündens waren auch
die Geschäfte in Bern erledigt: Die Diskussionen über den Kandidaturbeitrag von CHF
30 Mio. und die Defizitgarantie über CHF 1 Mia. wurden nach dem Nein hinfällig und mit
den Nichteintretensvoten in beiden Räten wurde die Kampagne „Olympia 2022 in der
Schweiz“ endgültig abgeschlossen. 39
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Ende 2014 legte der Bundesrat die Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über
die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG) vor. Das noch junge
Gesetz aus dem Jahr 2011 erfuhr damit bereits eine umfassende Kur, wobei jedoch
einige Objekte aus der vorherigen Fassung übernommen werden sollten. Die so kurz auf
die Inkraftsetzung folgende Revision war dem früh gefassten Beschluss des Bundesrates
entsprungen, das VBS einen Revisionsentwurf ausarbeiten zu lassen. Im Zuge der
Implementation des IBSG und der zugehörigen IBSV war erkannt worden, dass das
Verwaltungsinformationssystem der Eidgenössischen Hochschule für Sport (EHSM)
einer formalgesetzlichen Verankerung bedürfe, sofern mit diesem System Daten zu
Disziplinarverfahren verarbeitet würden. Diese Änderung wurde dann zum Anlass
genommen, gleich weitere Massnahmen im Bereich der Bearbeitung sensibler
Personendaten zu ergreifen. Neue Grundlagen sollte es fortan für genanntes System der
EHSM geben, überdies aber auch für das Informationssystem zur Bearbeitung
leistungsdiagnostischer Daten, für das Informationssystem zur systematischen
Evaluation von Kursen und Lehrgängen sowie für das Informationssystem der nationalen
Agentur zur Bekämpfung von Doping (Antidoping Schweiz). Bezüglich letzterer
Anwendung diente die Revision zur Erhöhung der Rechtssicherheit.

Im Frühjahr darauf wurde die Vorlage durch den Nationalrat beraten. Die vorberatende
WBK hatte einige Änderungsvorschläge vorgebracht, im Übrigen gab es keine
Opposition gegen diese Revision. Die wichtigsten Anpassungen wurden im Bezug auf
die Nutzung der registrierten Daten für die Forschung sowie im Bereich der
„Vorkommnisse” vorgenommen, die bereits nach geltendem Recht zu Sanktionen
führten. Damit sind die Verfehlungen gemeint, die einen Strafregistereintrag zur Folge
haben und in der Konsequenz zu einer Eintragung in die Datenbank des
Informationssystems für Sport führen. Dabei stand für die Kommission der
Präventionsgedanke im Vordergrund, so sollte neu für eine Eintragung ein konkreter
Hinweis auf eine Strafhandlung ausreichend sein, sofern diese unvereinbar ist mit der
Stellung als „Jugend und Sport”-Kader (gemäss Art. 10 des SpoFöG). Mit der Anmerkung
des Berichterstatters Portmann (fdp, ZH), dass die Verwaltung bereit sei, die
Änderungsanträge anzunehmen, stand der raschen Behandlung des Geschäfts durch
die Volkskammer nichts im Wege. Eintreten war denn auch unbestritten und alle
Kommissionsanträge wurden übernommen, was auch den Sportminister freute. Mit 165
Stimmen wurde die Vorlage einstimmig dem Ständerat zur Weiterbehandlung
überlassen. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport konnte
auch in der Ständekammer speditiv behandelt werden. Kommissionssprecherin Savary
(sp, VD) beschied ihren Kolleginnen und Kollegen die einstimmige, befürwortende
Haltung der WBK zur Gesetzesrevision. Ohne längere Debatte, jedoch mit kleinen
redaktionellen Anpassungen, wurde das IBSG unisono mit 40 Stimmen verabschiedet. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Noch in der Sommersession 2015 verabschiedete das Parlament das Bundesgesetz über
die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport. Nach den deutlichen Ratsvoten
war in den Schlussabstimmungen kaum noch mit Gegenwehr zu rechnen. 188
Nationalrätinnen und Nationalräte stimmten für das Gesetz, sechs enthielten sich. Der
Ständerat stimmte mit 45 Stimmen einstimmig für das Gesetz. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Sommer 2017 legte der Bundesrat seine Botschaft zu zwei sportpolitischen
Geschäften vor. Einerseits ging es um Beiträge an internationale Sportanlässe und
andererseits um Finanzhilfen für Sportanlagen von nationaler Bedeutung, die im
Rahmen des sogenannten NASAK 4 realisiert werden. 
Drei grosse Sportanlässe werden in den kommenden Jahren in der Schweiz
durchgeführt. Gleich zwei dieser Grossveranstaltungen finden im Jahr 2020 statt, die
Olympischen Jugendspiele in Lausanne sowie die Eishockey-Weltmeisterschaft in
Lausanne und Zürich. 2021 wird in der Zentralschweiz die Winteruniversiade
durchgeführt. Solche Veranstaltungen mit europäischer oder weltweiter Bedeutung
können gemäss Sportförderungsgesetz vom Bund finanziell unterstützt werden. Dafür
waren zwar schon Rückstellungen gemacht worden, die zur Verfügung stehenden
Kredite reichten jedoch nicht aus, um allen eingegangenen Gesuchen nachkommen zu
können. Deswegen wurde mit der vorliegenden Botschaft noch mehr Bundesgeld beim
Parlament beantragt: CHF 8 Mio. für die Jugendspiele, CHF 500'000 zugunsten der
Eishockey-WM sowie CHF 11 Mio. für die Universiade. Diese insgesamt CHF 19,5 Mio.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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machten den grösseren Anteil der beantragten Gelder aus.
Betreffend die Finanzhilfen an Sportanlagen wurde eine Ergänzung des
Bundesbeschlusses aus dem Herbst 2012 beantragt. Total waren es CHF 12 Mio., die
hälftig für das Sportzentrum Malley/VD und für Infrastrukturbauten für Eishockey
aufgewendet werden sollen. Malley soll sowohl für die Jugendspiele als auch für die
Eishockey-WM  2020 als Wettkampfstätte fungieren. Die CHF 6 Mio. für den
Eishockeysport entsprachen frei gewordenem Geld, das aufgrund einer
Nichtrealisierung des nationalen Eishockeyzentrums in Winterthur nun anderweitig
eingesetzt werden sollte und an diversen Standorten investiert werden konnte.
Mit diesen beabsichtigten Unterstützungsleistungen erfüllte der Bundesrat nicht alle
Gesuche in gleichem Ausmass. Für die Eishockey-WM wurde CHF 1 Mio. beantragt, hier
wollte der Bundesrat also nur die Hälfte beisteuern. Ebenfalls weniger als beantragt
wurde den Innerschweizer Kantonen für die Winteruniversiade zugesprochen: Man
erwartete einen Bundesbeitrag von CHF 15 bis 18 Mio., die Regierung stellte jedoch nur
CHF 11 Mio. in Aussicht.

Vor der parlamentarischen Debatte sprachen sich sowohl die FK des Nationalrats als
auch die WBK für die Bundesbeiträge aus. Letztere brachte jedoch eine Alternative vor:
Mit 10 zu 9 Stimmen wurde dem Rat beantragt, den Kredit für die Sportanlässe um CHF
3 Mio. aufzustocken. Diese zusätzlichen Gelder sollten vollumfänglich der
Winteruniversiade zugeführt werden. Im Nationalrat folgte in der Wintersession 2017
eine längere Auseinandersetzung. Für die WBK-NR brachte Matthias Aebischer (sp, BE)
den Kommissionsantrag vor und legte dar, dass das Budget für die Universiade in Luzern
noch angepasst werden musste, da die frühere Budgetierung zwecks pünktlicher
Eingabe der Gesuche an die Eidgenossenschaft mangelhaft gewesen sei. Aufgrund
dessen wollte eine knappe Mehrheit in der Kommission den Bundesbeitrag an die
Universiade demjenigen für die Jugendspiele von Lausanne angleichen und eben um
CHF 3 Mio. erhöhen. Die FK hatte bei ihrer Behandlung des Geschäfts noch keine
Kenntnis des WBK-Antrages und sprach sich entsprechend für die bundesrätliche
Vorlage aus, wie es von ihrem Sprecher Albert Vitali (fdp, LU) im Plenum angemerkt
wurde. Es war dann diese Erhöhung um CHF 3 Mio., die im Nationalrat etwas umstritten
war. Rednerinnen und Redner aller Fraktionen äusserten sich zu den Vorlagen, es war
aber letztlich nur die SVP-Fraktion, die diese CHF 3 Mio. einsparen wollte, begleitet von
einigen Grünen, die ebenfalls der WBK-Kommissionsminderheit folgen wollten. Nach
der Detailberatung, in der die Erhöhung vor allem von der Luzerner Nationalrätin
Andrea Gmür (cvp, LU) verteidigt worden war, zeigte sich aber ein etwas anderes Bild.
Zwar wurde die Beitragserhöhung mit 142 zu 35 Stimmen klar angenommen, es waren
aber Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterschiedlichster Parteicouleur, die
sich dagegen ausgesprochen hatten. Mit 181 zu nur einer Stimme wurde der Vorlage in
neuer Fassung deutlich zugestimmt. Die Finanzhilfen an die Sportanlagen waren
gänzlich unbestritten und wurden mit 179 zu 2 Stimmen ebenfalls deutlich der
Ständekammer zur weiteren Behandlung übergeben. 43

Während der Wintersession 2018 befasste sich der Ständerat mit dem Bundesbeschluss
zum Übereinkommen des Europarates gegen Wettkampfmanipulation, auch als
Magglinger Konvention bekannt. Im Vorfeld hatte der Nationalrat den Entwurf bereits
angenommen und die WBK-SR dem Ständerat beantragt, diesem Beispiel zu folgen. In
der Ratsdebatte thematisierten der für die Kommission sprechende Ruedi Noser (fdp,
ZH) und Bundesrat Parmelin hauptsächlich Punkte, die bereits Gegenstand der
Diskussion im Nationalrat gewesen waren. Zusätzlich erklärten sowohl Noser wie auch
der Sportminister, dass man gegen diese Art von Kriminalität nicht auf nationaler Ebene
vorgehen könne, sondern dazu eine internationale Kooperation – wie sie die Magglinger
Konvention vorsieht – benötige. Mit dem Inkrafttreten des Geldspielgesetzes am 1.
Januar 2019 sei ausserdem auch der notwendige gesetzliche Rahmen gegeben.
Ratifiziere die Schweiz, welche Sitz zahlreicher internationaler Sportverbände ist, die
Konvention, könne sie ein starkes Signal aussenden, so Parmelin. Daher bitte er die
kleine Kammer, auf die Vorlage einzutreten und sie anzunehmen. Das Stöckli folgte
diesen Worten und nahm den Entwurf in der Gesamtabstimmung einstimmig mit 38
Stimmen an. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
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01.01.90 - 01.01.20 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



In der Schlussabstimmung zur Magglinger Konvention stimmten beide Räte in der
Wintersession 2018 für die Annahme des Entwurfes. Dabei fielen die Resultate deutlich
aus: Während sich im Nationalrat 192 Parlamentarierinnen und Parlamentarier für die
Annahme aussprachen und lediglich drei SVP-Politiker den Entwurf ablehnten
respektive zwei SVP-Mitglieder sich ihrer Stimme enthielten, stimmte der Ständerat der
Vorlage noch am gleichen Tag geschlossen zu. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Die beiden Räte führten im Berichtsjahr ihren verfassungsrechtlich begründeten Streit
über die Regelung des Sportunterrichts auf der Grundschulstufe im Rahmen des
Sportförderungsgesetzes fort. Beide Räte beharrten dabei auf ihren bereits 2010
eingenommenen Positionen, der Nationalrat auf der Vorschrift einer Mindestzahl von
drei Sportlektionen (abgeleitet von der Bundeskompetenz gemäss Art. 68 BV). Der
Ständerat stellte sich, abgeleitet von einer kantonalen Kompetenz gemäss Art. 62 BV,
dagegen. Damit gelangte das Geschäft im Sommer in die Einigungskonferenz, die den
rivalisierenden Kammern empfahl, die Version des Nationalrats zu übernehmen. Dieser
stimmten schliesslich beide Räte zu. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat die
Vorlage einstimmig (sechs Enthaltungen), der Nationalrat mit sechs Gegenstimmen aus
dem bürgerlichen Lager an. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2011
SUZANNE SCHÄR

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Mit dem Referendum gegen die 11. AHV-Revision starteten die Sozialdemokraten
Anfang Oktober in die Schlussphase des Wahlkampfs. Erstmals in der Geschichte der
AHV habe das Parlament eine reine „Abbauvorlage“ beschlossen, welche vor allem die
Frauen, die Witwen sowie die unteren und mittleren Einkommen belaste. In einer
Resolution zur Krankenversicherung forderten die SP-Delegierten, nicht ausgeschöpfte
Beiträge zur Prämienverbilligung, vor allem der Kinderprämien, einzusetzen. Zudem
sollte die Ärzteschaft vermehrt preisgünstige Arzneimittel resp. Generika
verschreiben. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Nach langem Zögern schloss sich die Parteiführung im März dem Referendum gegen die
Osthilfe an, das von den Schweizer Demokraten (SD) und der Lega dei Ticinesi
gemeinsam ergriffen worden war. Auf diese Weise verschaffte sie dem Referendum erst
die notwendige Basis für eine breite Unterstützung. Dieses Vorgehen wurde allgemein
als taktische Positionierung im Rechtsaussenspektrum angesehen, und die Partei hatte
Mühe, das Referendum von den Verträgen der Bilateralen II zu dissoziieren, die ihre
Bundesräte zuvor mitgetragen hatten. Die SVP begründete ihr Engagement gegen die
Kohäsionsmilliarde schliesslich auch kaum mit europapolitischen Argumenten, sondern
mit dem Verweis auf Unklarheiten bei der Finanzierung. Die Unterstützung des
Referendums blieb aber parteiintern umstritten. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Noch vor der Abstimmung zur 5. IV-Revision forderte die SVP bereits eine 6. IV-
Revision. Sie verlangte, das jährliche Defizit der IV müsse allein mit Sparmassnahmen
behoben werden. Neue Mittel sollten erst nach einer Anpassung der Strukturen der IV
gesprochen werden. Um die Ausgaben einzuschränken schlug die SVP folgende
Massnahmen vor: Überprüfung aller bestehenden Renten und Einschränkung des
Invalididätsbegriffs auf „klare gesundheitliche Schäden“. Die SVP forderte zudem auch
Leistungskürzungen, unter anderem eine Halbierung der Kinderrenten, eine langsamere
Anpassung der Renten an die Teuerung und eine Reduktion des Minimaltaggeldes für
junge IV-Bezüger. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.03.2007
SABINE HOHL
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Zum zweiten Mal kurz hintereinander feierte die SVP im Berichtsjahr einen Erfolg mit
einer Volksinitiative. Nachdem 2009 die Anti-Minarett-Initiative angenommen worden
war, akzeptierte der Souverän auch die Ausschaffungsinitiative. Erneut machte die SVP
dabei mit einem umstrittenen Plakat (Ivan S.) auf ihr Begehren aufmerksam. Der
Vorschlag von Bundesrätin Sommaruga, zwei SVP-Vertreter in die Arbeitsgruppe
aufzunehmen, die Vorschläge zur Umsetzung der Initiative erarbeiten sollte, wurde von
der SVP zuerst skeptisch aufgenommen. Die SVP sei nicht an einem Kompromiss,
sondern an einer „Eins-zu eins“-Umsetzung interessiert, liess sich Vizepräsident
Blocher verlauten. Erst nachdem die Forderung des EJPD nach absoluter
Vertraulichkeit fallen gelassen wurde, zeigte sich die SVP einverstanden mit einer
Mitarbeit und setzte zwei Vertreter ein. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2010
MARC BÜHLMANN

Seit jeher schwer tut sich die SP mit der Migrationspolitik. Ihre Bundesrätin und
Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements Simonetta Sommaruga sorgte
allerdings mit Pragmatismus und viel Tatendrang dafür, dass sich die SP auch in diesem
Politikfeld ins Gespräch brachte. Parteiintern nicht unumstrittenen waren die
Lösungsansätze der Magistratin zur massiven Verkürzung der Asylverfahren. Trotz
Widerstands gegen die Marschrichtung der Bundesrätin aus den eigenen Reihen,
bezeichnete Präsident Levrat sie bezüglich der Flüchtlingspolitik als Glücksfall für die
Partei. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2011
MARC BÜHLMANN

In der Asylpolitik blieb die FDP ihrer harten Linie treu. Sie hiess in der Asyldebatte im
Sommer alle Verschärfungen bis auf die chancenlose SVP-Forderung nach
Internierungslagern für renitente Asylbewerber gut. Prompt kam die Kritik von links,
dass die FDP mit ihrem neuen Präsidenten Philipp Müller, der ja einst bereits mit der
18%-Forderung auf sich aufmerksam gemacht habe, einen Rechtsrutsch durchmache. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2012
MARC BÜHLMANN

Auch im Referendum gegen die Erhöhung der Abgaben für die Autobahnvignette
mischte die SVP mit. Aushängeschilder des erfolgreichen Referendumskomitees, das
innert kürzester Zeit mehr als doppelt so viele Unterschriften wie nötig gesammelt
hatte, waren die SVP-Nationalratsmitglieder Nadja Pieren (BE) und Walter Wobmann
(SO) sowie Claude-Alain Voiblet, Grossrat des Kantons Waadt. Einen Grossteil der
Administrationsarbeit leistete bei der Sammlung allerdings eine Gruppierung mit den
Namen „Alpenparlament“. Die Organisation aus dem Berner Oberland wird von zwei
ehemaligen Schweizer Demokraten geführt. Das Alpenparlament tritt im Internet mit
Verschwörungstheorien auf und vertreibt „Therapiegeräte“, mit denen sich HIV oder
Malaria heilen lasse. Nadja Pieren gab zu Protokoll, dass das Alpenparlament bei der SVP
angefragt und dann die Administration für die Unterschriftensammlung übernommen
habe; was die Gruppierung daneben machen würde, sei aber Privatsache. 53
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Bei der Abstimmungskampagne zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen zeigte sich
die SVP bereit, den Lead von der CVP zu übernehmen. Die CVP hatte sich von der
Kampagnenführung zurückgezogen, weil sie sich über die unklare Rolle Schwedens und
des Gripen-Herstellers Saab im Abstimmungskampf empörte. Parteipräsident Brunner
sagte in einem Radio-Interview, dass man jetzt keine Zeit mehr verlieren dürfe. Zu
einem Debakel verkam die Abstimmung dann nicht nur wegen des Erfolgs des
Referendums, sondern auch, weil sich Bundesrat Ueli Maurer während der Kampagne
einige „Entgleisungen“ – so die NZZ – leistete. Um aufzuzeigen, dass die alten
Kampfflugzeuge durch neue ersetzt werden müssten, stellte Maurer bei mehreren
Anlässen die Frage, wie viele Gebrauchsgegenstände man denn noch im Haushalt habe,
die älter als 30 Jahre seien. Bei ihm zu Hause sei das nur noch seine Frau. 54
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